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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 
Mit der Verordnung (EU) 2016/1011 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und 
Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines 
Investmentfonds verwendet werden („Benchmark-Verordnung“) wurde ein gemeinsamer 
Rahmen eingeführt, der die Genauigkeit und Integrität von Referenzwerten gewährleistet, die 
für Finanzinstrumente, Finanzkontrakte oder Investmentfonds in der Europäischen Union als 
Bezugsgrundlage verwendet werden. Auf diese Weise soll zum Funktionieren des 
Binnenmarkts beigetragen und gleichzeitig ein hohes Maß an Verbraucher- und 
Anlegerschutz gewährleistet werden. 

Die vorliegende delegierte Verordnung stützt sich auf eine in Artikel 32 der Benchmark-
Verordnung vorgesehene optionale Befugnisübertragung. Der Subsidiaritätsaspekt wurde 
bereits in der Folgenabschätzung zur Benchmark-Verordnung behandelt.  

2. KONSULTATIONEN VOR ANNAHME DES RECHTSAKTS 
Nach Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 hat die ESMA zu dem Entwurf der 
technischen Regulierungsstandards eine öffentliche Anhörung durchgeführt. Am 15. Februar 
2016 wurde ein Diskussionspapier auf der Website der ESMA veröffentlicht; am 31. März 
2016 wurde die Konsultation abgeschlossen. Eine öffentliche Anhörung zu dem 
Diskussionspapier fand am 29. Februar 2016 in Paris statt. Am 29. September 2016 wurde ein 
Konsultationspapier mit einer ersten Fassung des Entwurfs technischer Standards 
veröffentlicht. Die Konsultation endete am 2. Dezember 2016. 

Darüber hinaus holte die ESMA die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte ein. Die 
Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte übermittelte ihre Stellungnahme am 
11. November 2016.  

Zusammen mit dem Entwurf technischer Standards legte die ESMA gemäß Artikel 10 
Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eine Analyse der potenziell 
anfallenden Kosten und des Nutzens des Entwurfs technischer Standards vor. Diese Analyse 
ist abrufbar unter http://www.europe-economics.com/publications/ee_bmr_final_report_9-02-
2017.pdf. 

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 
Das Recht zum Erlass technischer Regulierungsstandards ist in Artikel 32 Absatz 9 der 
Verordnung (EU) 2016/1011 verankert. Mit diesen Bestimmungen wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, die Form und den Inhalt des Antrags auf Anerkennung näher zu 
spezifizieren.  

In Artikel 1 sind die allgemeinen Anforderungen an den Antrag festgelegt. 

In Artikel 2 ist das Format des Antrags festgelegt.  

In Artikel 3 ist festgelegt, welche Angaben über Strategien und Verfahren der Antrag 
enthalten muss bzw. dem Antrag beigefügt werden müssen. 
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 13.7.2018 

zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch technische Regulierungsstandards für die Form und den Inhalt des Antrags 

auf Anerkennung bei der zuständigen Behörde des Referenzmitgliedstaats und die 
Darstellung der Informationen in der Mitteilung an die Europäische Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde (ESMA) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert 
oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, und zur 
Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) 
Nr. 596/20141, insbesondere auf Artikel 32 Absatz 9, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Ein in einem Drittstaat angesiedelter Administrator von Referenzwerten kann einen 
Antrag auf Anerkennung in der EU stellen. In diesem Antrag muss der Administrator 
umfassend auf die Regelungen, Strategien und Verfahren eingehen, die er zur 
Erfüllung der geltenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/1011 eingerichtet 
hat. Mit der vorliegenden Verordnung soll sichergestellt werden, dass die zuständigen 
Behörden in der gesamten Union von Administratoren aus Nicht-EU-Ländern, die eine 
Anerkennung beantragen, einheitliche und kohärente Informationen erhalten. 

(2) Der Antrag auf Anerkennung sollte auch Angaben zur Wahl des 
Referenzmitgliedstaats gemäß Artikel 32 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/1011 
und zum rechtlichen Vertreter in dem Referenzmitgliedstaat enthalten. Auf der 
Grundlage dieser Angaben kann sich die zuständige Behörde des 
Referenzmitgliedstaats davon überzeugen, dass der Referenzmitgliedstaat korrekt 
ermittelt wurde und in diesem Mitgliedstaat ein rechtlicher Vertreter des in einem 
Drittstaat angesiedelten Administrators niedergelassen ist, der die Befugnis hat, gemäß 
den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/1011 zu handeln. 

(3) Damit die zuständige Behörde bewerten kann, ob sich aus den Geschäftsinteressen der 
Eigentümer des Antragstellers Interessenkonflikte ergeben, die die Unabhängigkeit des 
Antragstellers und damit die Genauigkeit und Integrität der Referenzwerte 
beeinträchtigen könnten, sollte der Antragsteller Angaben zu den Tätigkeiten seiner 
Eigentümer und den Eigentumsverhältnissen seiner Mutterunternehmen machen. 

(4) Damit die zuständige Behörde beurteilen kann, ob die 
Unternehmensführungsstrukturen die Unabhängigkeit des Administrators bei der 
Berechnung der Referenzwerte und der Vermeidung von Interessenkonflikten 

                                                 
1 ABl. L 171 vom 29.6.2016, S. 1.  
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gewährleistet, sollte der Antragsteller Angaben zur Zusammensetzung, Arbeitsweise 
und Unabhängigkeit seiner Leitungsgremien machen. 

(5) Für die Zwecke der Beurteilung, wie Interessenkonflikte beseitigt bzw. gehandhabt 
und offengelegt werden, sollte der Antragsteller der zuständigen Behörde erläutern, 
wie etwaige Interessenkonflikte ermittelt, erfasst, gehandhabt, gemindert, vermieden 
und behoben werden. 

(6) Damit die zuständige Behörde die Angemessenheit und Robustheit der internen 
Kontrollstrukturen und Rahmen für die Aufsicht und Rechenschaftslegung beurteilen 
kann, sollte der Antragsteller der zuständigen Behörde die Strategien und Verfahren 
für die Überwachung der Bereitstellung eines Referenzwerts oder einer Referenzwert-
Familie übermitteln. 

(7) Der Antrag auf Anerkennung sollte Informationen enthalten, die belegen, dass die 
Kontrollen in Bezug auf die Eingabedaten, auf deren Grundlage die vom Antragsteller 
bereitgestellten Referenzwerte berechnet werden, angemessen sind, um den 
Repräsentationsgrad, die Genauigkeit und die Integrität dieser Daten zu gewährleisten. 

(8) Damit die zuständige Behörde beurteilen kann, ob die vom Antragsteller 
bereitgestellten Referenzwerte für eine kontinuierliche oder künftige Verwendung in 
der Union geeignet sind, sodass sie letztlich in das Register nach Artikel 36 der 
Verordnung (EU) 2016/1011 aufgenommen werden können, sollte der Antrag auf 
Anerkennung eine Liste aller vom Antragsteller bereitgestellten Referenzwerte, die in 
der Union bereits verwendet werden oder künftig verwendet werden sollen, sowie eine 
Beschreibung dieser Referenzwerte umfassen. 

(9) Angaben zur Art und zu den Merkmalen der vom Antragsteller bereitgestellten 
Referenzwerte sind für die zuständige Behörde von Relevanz, um zu entscheiden, ob 
die Einhaltung der einschlägigen Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/1011 
unter Berücksichtigung einer der in jener Verordnung dargelegten Sonderregelungen 
beurteilt werden muss, die anwendbar sind auf Referenzwerte aus regulierten Daten 
sowie auf Rohstoff-Referenzwerte, die nicht auf Eingaben von Kontributoren beruhen, 
bei denen es sich mehrheitlich um beaufsichtigte Unternehmen handelt. 

(10) Stuft der Antragsteller einen oder mehrere seiner Referenzwerte als signifikant oder 
nicht signifikant ein, so sollte er im Antrag auf Anerkennung auch Angaben zum Grad 
der Verwendung der betreffenden Referenzwerte in der Union machen, damit die 
zuständige Behörde beurteilen kann, ob die Einstufung als signifikant bzw. nicht 
signifikant korrekt ist. Vom Antragsteller bereitgestellte Referenzwerte, die noch nicht 
in der Union verwendet werden und die aufgrund ihrer künftigen Verwendung in der 
Union in den Antrag auf Anerkennung aufgenommen wurden, werden im Einklang 
mit Artikel 3 Absatz 1 Nummer 27 der Verordnung (EU) 2016/1011 als nicht 
signifikante Referenzwerte betrachtet. 

(11) Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der 
Kommission von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) 
vorgelegt wurde. 

(12) Die ESMA hat zu diesem Entwurf offene Konsultationen durchgeführt, die damit 
verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeffekte analysiert und die Stellungnahme 
der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments 
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und des Rates2 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte 
eingeholt. 

(13) Administratoren sollte genügend Zeit eingeräumt werden, um die Anträge 
vorzubereiten und die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung und der im 
Anhang genannten technischen Regulierungsstandards zu gewährleisten. Der 
Geltungsbeginn dieser Verordnung sollte daher zwei Monate nach ihrem Inkrafttreten 
liegen. 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1  
Allgemeine Vorschriften 

(1) Ein in einem Drittstaat angesiedelter Administrator muss in einem Antrag auf 
Anerkennung gemäß Artikel 32 der Verordnung (EU) 2016/1011 die im Anhang 
aufgeführten Angaben machen. 

(2) Macht der Antragsteller nicht alle geforderten Angaben, so erläutert er in dem 
Antrag, weshalb die betreffenden Informationen nicht bereitgestellt werden. 

Artikel 2  
Format des Antrags 

(1) Der Antrag auf Anerkennung wird in der Amtssprache bzw. in einer der 
Amtssprachen des Referenzmitgliedstaats eingereicht, sofern im Anhang nichts 
anderes gefordert wird. Die unter Punkt 8 des Anhangs genannten Dokumente 
werden entweder in einer in internationalen Finanzkreisen geläufigen Sprache oder 
in der Amtssprache bzw. in einer der Amtssprachen des Referenzmitgliedstaats 
eingereicht. 

(2) Der Antrag auf Anerkennung wird auf elektronischem Weg oder, bei Einverständnis 
der jeweils zuständigen Behörde, in gedruckter Form eingereicht. Der elektronische 
Weg gewährleistet die Wahrung der Vollständigkeit, Integrität und Vertraulichkeit 
der Informationen während der Übermittlung. Der Antragsteller gewährleistet, dass 
aus jedem eingereichten Dokument eindeutig hervorgeht, auf welche spezifische 
Anforderung dieser Verordnung es sich bezieht. 

Artikel 3  
Spezifische Angaben zu Strategien und Verfahren 

(1) Jegliche Strategien und Verfahren, die zur Einhaltung der Vorschriften der 
Verordnung (EU) 2016/1011 eingerichtet wurden und in einem Antrag beschrieben 
werden, enthalten Folgendes bzw. werden von Folgendem begleitet: 

a) Angaben zur Identität der Person/en, die für die Genehmigung und 
Aufrechterhaltung der Strategien und Verfahren verantwortlich ist/sind; 

                                                 
2 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 

zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 
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b) eine Beschreibung, wie die Einhaltung der Strategien und Verfahren überwacht 
wird, und Angaben zur Identität der für die Überwachung zuständigen 
Person/en; 

c) eine Beschreibung der Maßnahmen, die bei einem Verstoß gegen die 
Strategien und Verfahren zu ergreifen sind. 

(2) Ist ein Antragsteller ein Unternehmen innerhalb einer Gruppe, so kann er Absatz 1 
nachkommen, indem er die für die Bereitstellung von Referenzwerten relevanten 
Strategien und Verfahren seiner Gruppe übermittelt. 

Artikel 4  
Inkrafttreten  

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem [OJ: 2 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 13.7.2018 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
 Jean-Claude JUNCKER 
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